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Einleitung

Seit langem steht in Deutschland das Thema „Sterbehilfe“ zur Diskussion. Die
ständige rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Problem hat Ge-
setzgebung und gerichtliche Entscheidungen erzeugt, die zu relativ hoher Rechts-
sicherheit geführt haben. Im Vergleich zu Chile hat Deutschland eine lockere Re-
gelung, wobei die Opfereinwilligung im Rahmen der Tötungsdelikte privilegie-
rend wirkt und die Suizidbeihilfe nur ausnahmsweise strafbar ist. Darüber hinaus
besteht im medizinischen Bereich weitgehend Klarheit über die Strafrechtslage
von Behandlungsunterlassungen bzw. Behandlungsabbrüchen und tödlich wirken-
den Palliativbehandlungen. Trotzdem lassen sich immer noch Grauzonen und
Unklarheiten finden und die Diskussion über das Thema erscheint noch weit da-
von entfernt, erschöpft zu sein.

Im Gegensatz zu Deutschland befindet sich die Diskussion des Themas in
Chile ganz am Anfang und die dogmatische bzw. gerichtliche Entwicklung der
sachbezogenen Normen ist immer noch sehr gering. Gegenüber der deutschen
Strafrechtsordnung ist die chilenische Regelung strenger: Die Opfereinwilligung
findet bei den Tötungsdelikten keine Berücksichtigung und die Suizidbeihilfe ist
ausnahmslos strafbar. Darüber hinaus ist die Strafrechtslage ärztlichen Handelns
bzw. Unterlassens weitgehend unklar.

A. Untersuchungsgegenstand

Untersucht werden die strafrechtlichen Normen (samt deren verfassungsrecht-
lichen Hintergründen), die auf die ärztliche Beteiligung – sei es als Täter oder
Gehilfe, durch Tun oder Unterlassen – an der Verwirklichung eines (ggf. mut-
maßlichen) Sterbeentschlusses von Patienten anwendbar sind.

Dieser Untersuchungsgegenstand entspricht weitgehend den übereinstimmen-
den Begriffen „Sterbehilfe“1 (Deutschland) bzw. „Euthanasie“ (Chile). Im Fol-
genden wird nur der Begriff „Sterbehilfe“ verwendet, auch wenn dieser oft enger
oder weiter gefasst wird. So umfasst die Sterbehilfediskussion zum einen auch
Sachverhalte, in denen die Tötung weder auf einen (zumindest mutmaßlichen)
Sterbeentschluss zurückführen ist noch ein Arzt beteiligt ist und lässt zum ande-
ren oft die ärztliche Suizidbeihilfe außer Acht.

1 Aus historischen Gründen (bzw. NS-Euthanasieprogramm) wird in Deutschland der
Begriff „Euthanasie“ vermieden. Siehe Antoine, Sterbehilfe, S. 23; Leitner, Sterbehilfe,
S. 55 f.; Lorenz, Sterbehilfe, S. 43.



Weder die deutsche noch die chilenische Rechtsordnung kennt eine gesetzliche
Definition von Sterbehilfe. Sie stellt einen dogmatischen Begriff dar, dessen
Mehrdeutigkeit erhebliche Konkretisierungsprobleme aufweist2, sodass sogar
empfohlen wird, ihn besser gar nicht zu verwenden.3 Trotzdem lässt sich in bei-
den Ländern eine wohl standardisierte Subklassifikation identifizieren, welche
hauptsächlich zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe unterscheidet.4 Die
aktive (direkte und indirekte5) Sterbehilfe besteht hauptsächlich in der aktiven
Tötung auf Verlangen einer Person aufgrund besonderer Umstände (bzw. krank-
heits-, schmerz- oder altersbedingt)6, während die passive Sterbehilfe den einver-
ständlichen Verzicht auf eine ärztliche Behandlung charakterisiert, welcher dem
Sterbeprozess seinen Lauf lässt.7

Allerdings ist der Sterbehilfebegriff strafrechtlich neutral.8 Er hat eine reine
Gruppierungsfunktion9, Sachverhalte zu sondern, die im Vergleich zu den Tö-
tungsdelikten einige außertatbestandliche Besonderheiten aufweisen, um ihre
mögliche strafrechtliche Relevanz und Reichweite zu analysieren.

Diese Systematisierung nach der Begehungsform wird in nicht juristischen
Kreisen weitgehend missverstanden10 und hat in der Rechtswissenschaft dazu ge-

22 Einleitung

2 In Deutschland siehe Dellingshausen, Sterbehilfe, S. 12; Hübner, Sterbehilfe, S. 86;
Oduncu, in: Junginger (Hrsg.), Grenzsituationen in der Intensivmedizin, S. 229 f. In
Chile siehe Beca Infante (u. a.), Rev Med Chile 2005; 133, S. 602; Echeverría Bunster
(u. a.), Rev Med Chile 2011; 139, S. 643; Leiva López, RDPUCV, Vol. 41, Nr. 2 (2013),
S. 510; Vivanco Martínez, Disposición sobre la vida humana, S. 43.

3 Siehe Borasio, Selbst bestimmt sterben, S. 75; Hübner, Sterbehilfe, S. 94, NK-
StGB-Neumann, Vor § 211 Rn. 97 f.

4 In Deutschland siehe Antoine, Sterbehilfe, S. 29 f.; Hübner, Sterbehilfe, S. 81;
Linke, Lebensende, S. 25; Lorenz, Sterbehilfe, S. 43. In Chile Aguilar Aranela, Delitos
contra la Vida, S. 64 ff.; Echeverría Bunster, u.a., Rev Med Chile 2011; 139, S. 643;
Mayer Lux, RDPUCV Vol. 37 Nr. 2 (2011), S. 389; Peña Wasaff, Eutanasia, S. 7 f. Vi-
vanco Martínez, Disposición, S. 80.

5 Aktive indirekte Sterbehilfe kennzeichnet tödlich wirkende Palliativbehandlungen
Hoerster, Sterbehilfe, S. 41 f.; Merkel, Früheuthanasie, S. 152 f.; Antoine, Sterbehilfe,
S. 51; Schmaltz, Sterbehilfe, S. 18; Aguilar Aranela, Delitos contra la Vida, S. 70; Peña
Wasaff, Eutanasia, S. 7 f.

6 Antoine, Sterbehilfe, S. 30; Linke, Lebensende, S. 25; Lorenz, Sterbehilfe, S. 3;
Aguilar Aranela, Delitos contra la Vida, S. 69; Peña Wasaff, Eutanasia, S. 7 f.

7 Antoine, Sterbehilfe, S. 30; Hübner, Sterbehilfe, S. 82; Linke, Lebensende, S. 25;
Aguilar Aranela, Delitos contra la Vida, S. 64 f.; Peña Wasaff, Eutanasia, S. 7 f.

8 Siehe Walter, ZIS 2011, S. 79; Engländer, JZ 2011, S. 517; NK-StGB-Neumann,
Vor § 211 Rn. 98 „Da die eingespielte und in der Diskussion noch immer ganz überwie-
gend zugrunde gelegte Begrifflichkeit die normativen Ergebnisse jedoch nicht präjudi-
ziert, ist ihre Revision keine vordringliche Aufgabe.“

9 Antoine, Sterbehilfe, S. 29; Dellingshausen, Sterbehilfe, S. 12 f.; NK-StGB-Neu-
mann, Vor § 211 Rn. 97.

10 Siehe Hübner, Sterbehilfe, S. 217 f. Ihre empirische Untersuchung zeigt, dass die
Mehrheit der Deutschen den Grundunterschied zwischen aktiver und passiver Sterbe-
hilfe nicht versteht. Darüber hinaus besteht in der ärztlichen Praxis Handlungsunsicher-



führt, dass rechtlich unterschiedliche Fälle zusammengebracht worden sind, de-
ren Lösung einheitlich nicht bearbeitet werden kann. Beispielsweise werden die
Mitleidstötung11, die Früheuthanasie12 und der Behandlungsverzicht aus anderen
Gründen als der Patientenwille13 und sogar die Eugenik14 oft als Teil der Sterbe-
hilfediskussion behandelt.

Auf den ersten Blick mögen alle diese Sachverhalte ähnlich sein, da es sich
um mehr oder weniger extreme Ausnahmefälle handelt, in denen besondere Um-
stände vorliegen, die die Tötung bzw. das Sterbenlassen eines Menschen auf eine
Art nachvollziehbar machen. Allerdings muss hier unterschieden werden: Wäh-
rend bei der auf den Opferwillen zurückführbaren Tötung die wesentlichen Fra-
gen sind, warum der Opfereinwilligung strafausschließende Wirkung abgespro-
chen wird und ob sie unter Umständen strafausschließend wirken könnte, ist die
Frage bei fehlender Einwilligung ganz anders und viel komplexer.15 Aufgrund
dieser materiell-rechtlichen Unterschiede lassen sich die beiden Fragen nicht ge-
meinsam beantworten, weshalb – auch um die Diskussion von der NS-Ära abzu-
koppeln16 – sich die vorliegende Untersuchung nur auf Sachverhalte beschränkt,
in denen zumindest ein mutmaßlicher Sterbewunsch vorliegt.17
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12 Siehe Antoine, Sterbehilfe, S. 347; Chatzikostas, Disponibilität, S. 107 ff.; Merkel,
Früheuthanasie, S. 13, NK-StGB-Neumann, Vor § 211 Rn. 136.

13 Bzw. non liquet-Situationen. Vgl. Chatzikostas, Disponibilität, S. 102 ff.; Hörr,
Passive Sterbehilfe, S. 244 ff.

14 Vgl. Große-Vehne, Tötung auf Verlangen, S. 125 ff.; Lorenz, Sterbehilfe, S. 18 ff.;
Oduncu, in: Junginger (Hrsg.), Grenzsituationen in der Intensivmedizin, S. 232 ff.

15 Siehe Antoine, Sterbehilfe, S. 416; Kolb, Sterbehilfe, S. 151 ff.; Merkel, Früh-
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